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§ 24 ADDSG-Gesetz § 24
 ADDSG-Gesetz - Gesetz über Auskunftspflicht, Dokumentenweiterverwendung,

Datenschutz, Landesstatistik und Geodateninfrastruktur

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.09.2025

(1) Personenbezogene Daten aus Erhebungen im Sinn dieses Gesetzes dürfen nur für Zwecke der Landesstatistik

verwendet werden.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, als dies zur Erstellung der betro5enen Statistik

erforderlich ist.

(3) Im Rahmen der Landesstatistik verwendete personenbezogene Daten dürfen an Dritte nur übermittelt werden,

wenn gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen oder der Betroffene ausdrücklich zustimmt.

In Kraft seit 01.10.2007 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 24 ADDSG-Gesetz § 24
	ADDSG-Gesetz - Gesetz über Auskunftspflicht, Dokumentenweiterverwendung, Datenschutz, Landesstatistik und Geodateninfrastruktur


